
Reichelsheim, im November 2023 

 

Leitfaden zur E-Rechnungsstellung an die Gemeinde Reichelsheim 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Die elektronische Rechnung (E-Rechnung) gewinnt in Europa und in Deutschland immer mehr an 

Bedeutung, da die E-Rechnung zu erheblichen Effizienzgewinnen in der Rechnungsverarbeitung führt. 

Mit einer durchgehenden digitalen Verarbeitung können Prozesse optimiert und damit Kosten 

eingespart werden. 

Die Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die 

elektronische Rechnungsstellung in öffentlichen Aufträgen verpflichtet uns als öffentlichen 

Auftraggeber dazu, elektronische Rechnungen anzunehmen, wenn diese einer europäischen Norm 

entsprechen. In dieser Norm ist u.a. geregelt, welche Felder eine Rechnung enthalten und wie die 

Datei zur Übertragung der elektronischen Rechnung strukturiert sein muss. 

Was ändert sich für Sie als Lieferanten? 

Leistungserbringer für öffentliche Auftraggeber in Hessen haben, im Rahmen der gesetzlichen 

Vorgaben, ab dem 18. April 2024 die Pflicht E-Rechnungen an öffentliche Auftraggeber in Hessen zu 

senden. 

Die Gemeinde Reichelsheim kann bereits heute E-Rechnungen empfangen. 

Ab dem 18. April 2024 werden wir Rechnungen ausschließlich als E-Rechnung per E-Mail akzeptieren. 

Rechnungen, die nicht dem Format entsprechen oder per Post eingehen, werden abgelehnt. 

Ausnahmen von der Verpflichtung (beispielsweise im Falle von Direktaufträgen bis 1.000 € ohne USt) 

sind in § 3 Abs. 3 der E-Rechnungsverordnung des Bundes (E-RechV) geregelt. 

Was ist eine elektronische Rechnung? 

Eine elektronische Rechnung ist jedes Dokument, wenn es in einem strukturierten elektronischen 

Format ausgestellt, übermittelt sowie empfangen wird und das Format die automatische und 

elektronische Verarbeitung des Dokuments ermöglicht. 

Eine bloße Bilddatei, ein einfaches PDF-Dokument oder eingescanntes Dokument sind demnach 

keine elektronische Rechnung. 

Die Gemeinde Reichelsheim unterstützt die Formate X-Rechnung und ZUGFeRD. 

Inhalte einer elektronischen Rechnung 

Rechnungen sind zu richten an: 

Gemeindeverwaltung Reichelsheim Odw. 

Bismarckstr. 43 

64385 Reichelsheim 

 



Reichelsheim, im November 2023 

Die E-Rechnung muss zwingend folgende Angaben enthalten: 

- Pflichtangaben gem. §14 UstG, insbesondere 

▪ die vollständigen Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

▪ den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung 

▪ eine fortlaufende Rechnungsnummer 

▪ den anzuwendenden Steuersatz oder ein Hinweis im Falle einer Steuerbefreiung 

- Besonderheiten E-Rechnung: 

▪ die Leitweg-Identifikationsnummer 

Unsere Leitweg-Identifikationsnummer lautet 06437013-0000000000-07 

▪ die Bankverbindungsdaten des Rechnungsstellers 

▪ die geltenden Zahlungsbedingungen (alternativ ein Fälligkeitsdatum) 

▪ die E-Mail-Adresse des Rechnungsstellers 

▪ eine Auftragsnummer, die bei Beauftragung mitgeteilt wird 

Welche Übertragungswege sind möglich? 

Wir stellen Ihnen bereits heute den Empfang elektronischer Rechnungen per E-Mail sicher. Die E-

Mail-Adresse für den Rechnungseingang lautet: rechnung@reichelsheim.de. 

Wichtig: 

- Bei der Übermittlung darf je E-Mail nur eine Rechnung übermittelt werden. 

- In den E-Mails können weitere zahlungsbegründete Unterlagen enthalten sein.  

Vorteile für Sie 

Durch die E-Rechnung ergeben sich eine Vielzahl von Vorteilen, u.a. die Vereinfachung und 

Beschleunigung von Prozessen sowie die Schonung von natürlichen Ressourcen. 

- Vereinfachte Rechnungsstellung 

- Verkürzte Durchlaufzeiten 

- Schnellere Bearbeitung und pünktliche Zahlung 

- Einsparpotenziale im Rechnungsversand durch Einsparen von Papier und Porto 

Die gesamte Verordnung über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen 

des Landes Hessen finden Sie als Anlage zu diesem Schreiben. 

Wir bedanken uns für Ihre Mitwirkung bei der Umsetzung der elektronischen Rechnungsstellung und 

stehen für Fragen jederzeit gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Gemeinde Reichelsheim 

 

Anlagen: 

- Verordnung über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen des 

Landes Hessen 

mailto:rechnung@reichelsheim.de
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Verordnung über die elektronische Rechnungsstel-
lung im öffentlichen Auftragswesen des Landes Hessen

(E-Rechnungs-Verordnung - E-Rech-V)1)

Vom 15. April 2020

Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 18.04.2020 bis 31.12.2028

Fußnoten

1) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. April 2014 über die elektronische Rechnungsstellung in öffentli-
chen Aufträgen (ABl. EU Nr. L 133 S. 1).

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Titel Gültig ab

Verordnung über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen
Auftragswesen des Landes Hessen (E-Rechnungs-Verordnung - E-Rech-V)
vom 15. April 2020

18.04.2020 bis
31.12.2028

Eingangsformel 18.04.2020 bis
31.12.2028

§ 1 - Geltungsbereich 18.04.2020 bis
31.12.2028

§ 2 - Begriffsbestimmungen 18.04.2020 bis
31.12.2028

§ 3 - Verbindlichkeit der elektronischen Form 18.04.2020 bis
31.12.2028

§ 4 - Anforderungen an das Rechnungsdatenmodell und die Übermittlung 18.04.2020 bis
31.12.2028

§ 5 - Inhalt der elektronischen Rechnung 18.04.2020 bis
31.12.2028

§ 6 - Verarbeitung von elektronischen Rechnungen 18.04.2020 bis
31.12.2028
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Titel Gültig ab

§ 7 - Schutz personenbezogener Daten 18.04.2020 bis
31.12.2028

§ 8 - Ausnahmen für geheimhaltungsbedürftige Rechnungsdaten 18.04.2020 bis
31.12.2028

§ 9 - Härtefallregelung und bestehende vertragliche Vereinbarungen 18.04.2020 bis
31.12.2028

§ 10 - Evaluierung 18.04.2020 bis
31.12.2028

§ 11 - Inkrafttreten und Außerkrafttreten 18.04.2020 bis
31.12.2028

Aufgrund des § 17 Abs. 4 des Hessischen Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung vom
12. September 2018 (GVBl. S. 570), verordnet der Minister für Finanzen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für alle Rechnungen, mit denen eine Lieferung oder eine sonstige Leistung ab-
gerechnet wird und die zur Erfüllung von öffentlichen Aufträgen sowie zu Konzessionen ausgestellt
werden, soweit diese Verordnung keine abweichenden Bestimmungen für geheimhaltungsbedürftige
Rechnungsdaten oder für sonstige Beschaffungen im Ausland enthält.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Eine Rechnung ist jedes Dokument, mit dem eine Lieferung oder eine sonstige Leistung abgerech-
net wird, gleichgültig, wie dieses Dokument im Geschäftsverkehr bezeichnet wird.

(2) Eine elektronische Rechnung ist jedes Dokument im Sinne von Abs. 1, wenn es in einem struktu-
rierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt sowie empfangen wird und das Format die au-
tomatische und elektronische Verarbeitung des Dokuments ermöglicht.

(3) Rechnungssteller sind alle Unternehmer im Sinne von § 14 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches,
die eine Rechnung an Rechnungsempfänger im Sinne von Abs. 4 ausstellen und übermitteln.

(4) Rechnungsempfänger sind alle dem Land Hessen im Sinne des § 159 Abs. 2 und Abs. 3 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013
(BGBl. I S. 1750, 3245), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. März 2020 (BGBl. I S. 674), zuzuord-
nenden Auftraggeber, für die eine Vergabekammer des Landes Hessen zuständig ist.

(5) Rechnungssender sind alle Unternehmer im Sinne von § 14 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches,
die eine elektronische Rechnung im Auftrag des Rechnungsstellers ausstellen und übermitteln.

(6) Eine elektronische Gutschrift steht einer elektronischen Rechnung gleich.

§ 3
Verbindlichkeit der elektronischen Form
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(1) Rechnungssteller müssen Rechnungen gegenüber Rechnungsempfängern in elektronischer Form
ausstellen und übermitteln. Sie können sich hierbei der Dienstleistung von Rechnungssendern bedie-
nen.

(2) Rechnungsempfänger müssen die nach Abs. 1 ausgestellten und übermittelten Rechnungen durch
den Rechnungssteller oder Rechnungssender elektronisch empfangen.

(3) Die Pflicht zum Empfang und zur Verarbeitung elektronischer Rechnungen gilt auch für elektroni-
sche Rechnungen, die in Verfahren der Organleihe nach § 159 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen auszustellen sind.

(4) Die Pflicht zur elektronischen Rechnungsstellung nach Abs. 1 gilt nicht

1. für Bar- und Sofortzahlungen, bei denen die schuldbefreiende Wirkung mit dem Zahlungsvor-
gang eintritt,

 

2. für Rechnungen, die den Ausnahmeregelungen nach § 8 oder der Härtefallregelung des § 9 un-
terfallen,

 

3. für Rechnungen, die aus einem Direktauftrag ohne Vergabeverfahren bis zu einem Betrag in
Höhe von 1 000 Euro ohne Umsatzsteuer resultieren und

 

4. Verfahren der Gerichte und Staatsanwaltschaften.

 

§ 4
Anforderungen an das Rechnungsdatenmodell und die Übermittlung

(1) Für die Ausstellung von elektronischen Rechnungen haben Rechnungssteller und Rechnungs-
sender grundsätzlich den Datenaustauschstandard XRechnung vom 29. September 2017 (BAnz AT
10.10.2017 B1) in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. Es kann auch ein anderer Datenaus-
tauschstandard verwendet werden, wenn er den Anforderungen der europäischen Norm für die elek-
tronische Rechnungsstellung in der jeweils gültigen Fassung entspricht.

(2) Rechnungsempfänger haben mindestens den Empfang elektronischer Rechnungen per E-Mail si-
cherzustellen. Sie können weitere Zugangswege für die Übermittlung von elektronischen Rechnun-
gen einrichten. Sie dürfen festlegen, dass der Rechnungssteller oder Rechnungssender sich vor deren
Nutzung mit einem Nutzerkonto im Sinne von § 2 Abs. 5 des Onlinezugangsgesetzes vom 14. August
2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) elektronisch identifiziert. Rechnungsstellern sind in geeigneter Weise die
Zugangswege, die für den Empfang elektronischer Rechnungen bereitgestellt werden, und die Bedin-
gungen für deren Nutzung mitzuteilen. Bietet der Rechnungsempfänger zur Einlieferung von elektro-
nischen Rechnungen einen Webservice an, so muss der Rechnungsempfänger mindestens die Einlie-
ferung von elektronischen Rechnungen unter Nutzung der Transportinfrastruktur Pan-European Public
Procurement OnLine (PEPPOL) anbieten.

(3) Elektronische Rechnungen sollen elektronisch auf ihre formale Fehlerlosigkeit und je nach Zu-
gangsweg auf eine für den gewählten Zugangsweg gültige Identifikationsnummer geprüft werden.
Wird dabei ein Fehler festgestellt, ist der Rechnungssteller oder der Rechnungssender darüber zu be-
nachrichtigen und die elektronische Rechnung abzulehnen.
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(4) Elektronische Rechnungen, die weder per E-Mail noch auf einem der in Abs. 2 genannten weiteren
Zugangswege übermittelt werden oder den nach Abs. 2 mitgeteilten Bedingungen zur Nutzung nicht
entsprechen, darf der Empfänger ablehnen.

§ 5
Inhalt der elektronischen Rechnung

(1) Die elektronische Rechnung hat neben den umsatzsteuerrechtlichen Rechnungsbestandteilen min-
destens folgende Angaben zu enthalten:

1. eine Identifikationsnummer nach Vorgabe des Auftraggebers,

 

2. die Bankverbindungsdaten,

 

3. die vereinbarten Zahlungsbedingungen und

 

4. eine E-Mail-Adresse des Rechnungsstellers.

 

(2) Die elektronische Rechnung hat zusätzlich zu den Angaben nach Abs. 1 folgende Angaben zu ent-
halten, wenn diese dem Rechnungssteller bereits bei Beauftragung übermittelt wurden:

1. die Lieferantennummer,

 

2. eine Bestellnummer.

 

§ 6
Verarbeitung von elektronischen Rechnungen

(1) Rechnungsempfänger sollen die gemäß § 4 Abs. 2 übermittelten elektronischen Rechnungen medi-
enbruchfrei verarbeiten.

(2) Alle öffentlichen Auftraggeber, die Landesbehörden sind, haben für den Empfang und die Verar-
beitung von Rechnungen und elektronischen Rechnungen das dafür im Landesreferenzmodell Rech-
nungswesen eingerichtete elektronische Workflow-Verfahren zu nutzen.

§ 7
Schutz personenbezogener Daten

(1) Personenbezogene Daten, die durch die elektronische Rechnungsstellung übermittelt und empfan-
gen wurden, dürfen vom Rechnungsempfänger nur zur Erfüllung der Aufgaben nach dieser Rechtsver-
ordnung und zur Erfüllung der haushaltsrechtlichen Vorgaben verarbeitet werden.

(2) Die Rechnungsempfänger treffen die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnah-
men, um die Verfügbarkeit, die Integrität, die Authentizität und die Vertraulichkeit der in ihren Syste-
men gespeicherten oder abgerufenen Rechnungsdaten entsprechend dem jeweiligen Stand der Tech-
nik sicherzustellen. Dabei ist die besondere Schutzbedürftigkeit der in den elektronischen Rechnun-
gen enthaltenen personenbezogenen Daten zu berücksichtigen.

§ 8
Ausnahmen für
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geheimhaltungsbedürftige Rechnungsdaten

(1) Rechnungen, die nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Hessisches Sicherheitsüberprüfungs- und Ver-
schlusssachengesetzes vom 19. Dezember 2014 (GVBl. S. 364), zuletzt geändert durch Gesetz vom
11. Dezember 2019 (GVBl. S. 406) geheimhaltungsbedürftig sind, sind vom Geltungsbereich dieser
Verordnung ausgenommen. Ungeachtet dessen können Vertragsparteien im Einzelfall eine elektroni-
sche Rechnungsstellung vereinbaren. Dabei sind geeignete Maßnahmen zum Schutz der Daten zu er-
greifen.

(2) Rechnungsdaten, die nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 des Hessisches Sicherheitsüberprüfungs- und Ver-
schlusssachengesetzes geheimhaltungsbedürftig sind, dürfen nicht per E-Mail übertragen werden.

§ 9
Härtefallregelung und bestehende vertragliche Vereinbarungen

(1) Auf Antrag kann die für Finanzen zuständige Ministerin oder der für Finanzen zuständige Minister
Rechnungssteller oder Rechnungsempfänger von den Verpflichtungen nach § 3 befreien, wenn die Er-
füllung eine unbillige Härte darstellt.

(2) Bei Inkrafttreten dieser Rechtsverordnung bereits bestehende vertragliche Vereinbarungen blei-
ben für die Vertragslaufzeit unberührt. Unbeschränkt laufende vertragliche Vereinbarungen bleiben
nach Inkrafttreten dieser Verordnung für eine Übergangszeit von drei Jahren unberührt.

§ 10
Evaluierung

Die für Finanzen zuständige Ministerin oder der für Finanzen zuständige Minister prüft die Anwendung
dieser Rechtsverordnung und deren Auswirkung auf die elektronische Rechnungsstellung im Rahmen
des Geltungsbereichs unter angemessener Berücksichtigung der Weiterentwicklung der technischen
Möglichkeiten. Über das Ergebnis der Prüfung ist der Landesregierung bis spätestens 18. Dezember
2025 Bericht zu erstatten.

§ 11
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Abs. 2 am 18. April 2020 in Kraft.

(2) Für Rechnungssteller und Rechnungssender tritt diese Rechtsverordnung am 18. April 2024 in
Kraft.

(3) Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2028 außer Kraft.
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